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Allgemeine Einkaufsbedingungen der Rieber GmbH & Co. KG (10/2025) 
 
§ 1 Geltungsbereich 

(1) Nachstehende Einkaufsbedingungen (nachfolgend „EKB“ genannt) gel-

ten nur gegenüber Unternehmern im Sinne des § 14 BGB, juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sonderver-

mögen (nachfolgend „Lieferant“ genannt). 

(2) Unsere EKB gelten ausschließlich für alle Lieferungen, Leistungen und 

Angebote des Lieferanten an uns. Sie gelten auch für alle zukünftigen 

Lieferungen, Leistungen oder Angebote an uns, selbst wenn sie nicht 

nochmals gesondert vereinbart werden. 

(3) Entgegenstehende oder von unseren EKB abweichende Geschäftsbe-

dingungen des Lieferanten finden keine Anwendung, auch wenn wir ihrer 

Geltung im Einzelfall nicht gesondert widersprechen. Selbst wenn wir auf 

ein Schreiben Bezug nehmen, das Geschäftsbedingungen des Lieferan-

ten oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein 

Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen. 

(4) Individuelle Vereinbarungen (z. B. Rahmenlieferverträge, Qualitätssiche-

rungsvereinbarungen) und Angaben in unserer Bestellung haben Vor-

rang vor den EKB. Handelsklauseln sind im Zweifel gemäß den von der 

Internationalen Handelskammer in Paris (ICC) herausgegebenen In-

coterms® in der bei Vertragsschluss gültigen Fassung auszulegen. 

(5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Lieferanten in Bezug 

auf den Vertrag (z. B. Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Min-

derung), sind schriftlich abzugeben. Schriftlichkeit im Sinne dieser EKB 

schließt Schrift- und Textform (z. B. Brief, E-Mail, Telefax) ein. Gesetzli-

che Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln 

über die Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt. 

 

§ 2 Angebot, Bestellung, Vertragsschluss, Abrufe 

(1) Die Erstellung von Angeboten und Kostenvoranschlägen durch den Lie-

feranten ist für uns kostenlos und verbindlich. 

(2) Angebote an uns müssen alle relevanten Angaben, die für eine Beurtei-

lung der Qualität und des Preises notwendig sind, enthalten. 

(3) Lieferverträge (Bestellung und Annahme) und Lieferabrufe sowie ihre Er-

gänzungen bedürfen der Schriftform; mündliche und telefonische Bestel-

lungen bedürfen zu ihrer Rechtsverbindlichkeit unserer schriftlichen 

Bestätigung; dies gilt auch für den Fall der nachträglichen Abänderung 

bereits erfolgter Bestellungen. 

(4) Wird die Bestellung nicht innerhalb von fünf Werktagen nach Zugang 

beim Lieferanten von diesem schriftlich bestätigt, sind wir zum Widerruf 

der Bestellung berechtigt. 

(5) Lieferabrufe im Rahmen einer Bestell- und Abrufplanung werden ver-

bindlich, wenn der Lieferant nicht binnen fünf Werktagen seit Zugang wi-

derspricht. 

(6) Wir können vom Lieferanten im Rahmen der Zumutbarkeit Änderungen 

der Vertragsgegenstände in Qualität und Menge verlangen. Dabei sind 

Auswirkungen, insbesondere hinsichtlich der Mehr- und Minderkosten 

sowie hinsichtlich der Liefertermine, angemessen einvernehmlich zu re-

geln. 

(7) An jeglichen dem Lieferanten übergebenen Unterlagen und Dateien ein-

schließlich von Abbildungen, Zeichnungen und Berechnungen behalten 

wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne un-

sere ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht zugänglich gemacht 

werden. Sie sind ausschließlich für die Lieferung auf Grund unserer Be-

stellung zu verwenden. Dritten gegenüber sind sie geheim zu halten, in-

soweit gelten ergänzend die Regelungen in § 14. 

(8) Grundlage der Bestellung durch uns sind die jeweils vereinbarten Spezi-

fikationen der Ware. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit gelten 

insbesondere unsere Genehmigungen im Vorfeld gelieferter Proben, 

Muster, Beschreibungen oder anderer Beispiele von Waren sowie dieje-

nigen Spezifikationen und Produktbeschreibungen, die – z. B. durch Be-

zeichnung oder Bezugnahme in unserer Bestellung – Gegenstand des 

Vertrages sind. 

§ 3 Lieferzeit, Verzug 

(1) Vereinbarte Termine und Fristen sind verbindlich. Maßgebend für die 

Einhaltung des Liefertermins oder der Lieferfrist ist der Eingang der Wa-

ren bei uns. 

(2) Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu 

setzen, wenn Umstände eintreten oder ihm erkennbar werden, aus de-

nen sich ergibt, dass die vereinbarte Lieferzeit nicht eingehalten werden 

kann. 

(3) Vorzeitige Lieferungen werden nur nach vorheriger schriftlicher Verein-

barung akzeptiert. 

(4) Bei einer früheren Anlieferung als vereinbart sind wir berechtigt, die Leis-

tung abzulehnen oder die Ware an den Lieferanten auf dessen Kosten 

und Gefahr zurück zu senden. Erfolgt keine Rücksendung, so lagern wir 

die Ware bei uns auf Kosten und Gefahr des Lieferanten. Hinsichtlich der 

Zahlung ist der vereinbarte Liefertermin maßgeblich. 

(5) Zu Mehr- oder Minderlieferungen oder Teillieferungen ist der Lieferant 

nur nach schriftlicher Freigabe durch uns berechtigt. Hierdurch entste-

hende Mehrkosten hat der Lieferant zu tragen. 

(6) Wenn der vereinbarte Termin aus einem vom Lieferanten zu vertreten-

den Umstand nicht eingehalten wird, sind wir unbeschadet weitergehen-

der gesetzlicher Regelungen nach unserer Wahl berechtigt, nach 

Verstreichen einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutre-

ten, uns von dritter Seite Ersatz zu beschaffen und/oder Schadensersatz 

wegen Nichterfüllung zu verlangen. Wir haben Anspruch auf Ersatz aller 

Mehrkosten, die uns durch vom Lieferanten zu vertretende verspätete 

Lieferungen entstehen. Die Annahme der verspäteten Lieferung enthält 

keinen Verzicht auf etwaige Ersatzansprüche. 

(7) Hält der Lieferant den vereinbarten Liefertermin nicht ein, sind wir außer-

dem berechtigt, für jede angefangene Kalenderwoche der Lieferverzöge-

rung 1%, höchstens jedoch 5 % des Bestellwertes als Vertragsstrafe zu 

verlangen. Die Verwirkung der Vertragsstrafe schließt die Geltendma-

chung eines weitergehenden Schadens unter Anrechnung der Vertrags-

strafe nicht aus. Nehmen wir die Ware oder Leistung trotz der 

Verzögerung an, können wir die Vertragsstrafe verlangen, ohne uns die-

ses Recht bei der Annahme vorbehalten zu haben. Dem Lieferanten 

bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens oder der Nachweis des 

Nichtbestehens eines Schadens unbenommen. 

(8) Wir behalten uns vor, aus betrieblichen Gründen die Menge bestellter 

Lieferungen zu ändern oder die zeitweilige Aussetzung geplanter Liefe-

rungen anzuordnen. 

 

§ 4 Leistung, Lieferung, Gefahrübergang, Eigentumsübergang, Waren-

annahme und Dokumentation 

(1) Der Lieferant ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht be-

rechtigt, die von ihm geschuldete Leistung durch Dritte (z. B. Subunter-

nehmer) erbringen zu lassen. Der Verkäufer trägt das Beschaffungsrisiko 

für seine Leistungen, wenn nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart 

ist (z. B. Beschränkung auf Vorrat). 

(2) Der Transport von Waren erfolgt auf Kosten und Gefahr des Lieferanten 

DDP, Incoterms® 2020.  

(3) Die Lieferungen sind mit dem von uns bestimmten oder abgestimmten 

Frachtunternehmen auszuführen, falls ausnahmsweise nicht DDP, In-

coterms® 2020 vereinbart ist. 

(4) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechte-

rung geht unabhängig von der Kostentragung erst nach Ablieferung und 

Abnahme der Ware oder Leistung bei der vereinbarten Anlieferstelle auf 

uns über. 

(5) Mit Gefahrübergang geht das Eigentum an der Ware auf uns über. Die 

Übereignung der Ware erfolgt unbedingt und ohne Rücksicht auf die Zah-

lung der entsprechenden Vergütung. Ein Eigentumsvorbehalt des Liefe-

ranten, insbesondere der erweiterte, der weitergeleitete und der auf die 

Weiterverarbeitung verlängerte Eigentumsvorbehalt werden nicht aner-

kannt. 

(6) Nehmen wir jedoch im Einzelfall ein durch die Kaufpreiszahlung beding-

tes Angebot des Lieferanten auf Übereignung an, erlischt der Eigentums-

vorbehalt des Lieferanten spätestens mit Kaufpreiszahlung für die 

gelieferte Ware. Wir bleiben im ordnungsgemäßen Geschäftsgang auch 
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vor Kaufpreiszahlung zur Weiterveräußerung der Ware unter Vorausab-

tretung der hieraus entstehenden Forderung ermächtigt (hilfsweise Gel-

tung des einfachen und auf den Weiterverkauf verlängerten 

Eigentumsvorbehalts). Ausgeschlossen sind damit jedenfalls alle sonsti-

gen Formen des Eigentumsvorbehalts, insbesondere der erweiterte, der 

weitergeleitete und der auf die Weiterverarbeitung verlängerte Eigen-

tumsvorbehalt. 

(7) Für Stückzahlen, Gewichte und Maße sind die von unserer Warenein-

gangskontrolle ermittelten Werte maßgebend. 

(8) Der Lieferant ist verpflichtet, der Lieferung einen Lieferschein beizufü-

gen. Weiterhin ist der Lieferant verpflichtet, auf allen Lieferpapieren, Auf-

tragsbestätigungen, Rechnungen, etc., unsere Bestellnummer, 

Artikelnummer, die Artikelbezeichnung, die Liefermenge, den Lieferter-

min und die Lieferanschrift anzugeben. Die Lieferpapiere sind an unse-

rem Wareneingang zu übergeben. Unterlässt der Lieferant dies, so sind 

die dadurch entstehenden Verzögerungen in der Bearbeitung nicht von 

uns zu vertreten und verlängern die in § 5 Abs. (3) genannten Zahlungs-

fristen um den Zeitraum der Verzögerung. 

(9) Wir können Verpackungsmaterial an den Lieferanten zurückgeben. 

 

§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen  

(1) Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend und schließt, so-

fern nicht anders vereinbart, alle Leistungen und Nebenleistungen des 

Lieferanten sowie alle Nebenkosten einschließlich von Lieferung, Trans-

port und Verpackung an den vereinbarten Lieferort ein. 

(2) Sofern nicht abweichend vereinbart, verstehen sich die Preise DDP ge-

mäß Incoterms® 2020. 

(3) Rechnungen können wir nur bearbeiten, wenn diese prüffähig sind und 

entsprechend den Vorgaben in unserer Bestellung die dort ausgewie-

sene Bestell- und Artikelnummer angeben; für alle wegen Nichteinhal-

tung dieser Verpflichtung entstehenden Folgen ist der Lieferant 

verantwortlich, soweit er nicht nachweist, dass er diese nicht zu vertreten 

hat.  

(4) Wir bezahlen, sofern nicht abweichend vereinbart, den Kaufpreis inner-

halb von 14 Tagen, gerechnet ab Lieferung und Erhalt einer ordnungs-

gemäßen und prüffähigen Rechnung, mit 3% Skonto oder innerhalb von 

30 Tagen ab Lieferung und Erhalt einer ordnungsgemäßen und prüffähi-

gen Rechnung ohne Abzug. 

(5) Die Rechnung ist ausschließlich an unsere E-Mail-Adresse  

kreditorrechnung@rieber.de   zu richten. Sie darf nicht einer Sendung bei-

gefügt werden. 

(6) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte sowie die Einrede des nicht 

erfüllten Vertrages stehen uns im gesetzlichen Umfang zu. Wir sind ins-

besondere berechtigt, fällige Zahlungen zurückzuhalten, solange uns 

noch Ansprüche aus unvollständigen oder mangelhaften Leistungen ge-

gen den Lieferanten zustehen. 

(7) Die Auswahl der Zahlungsart bleibt uns vorbehalten. Im Falle der Zah-

lung durch Banküberweisung kommt es für die Rechtmäßigkeit der Zah-

lung alleine darauf an, dass der Überweisungsauftrag innerhalb der 

Zahlungsfrist beim Empfänger bzw. unserer Bank eingeht. 

(8) Von der Lieferung oder Leistung abweichende Rechnungen des Liefe-

ranten gelten erst vom Zeitpunkt ihrer Korrektur in eine ordnungsgemäße 

Rechnung als bei uns eingegangen. 

(9) Zahlungen unsererseits bedeuten keine Anerkennung der Lieferung oder 

Leistung als vertragsgemäß. 

(10) Wir schulden keine Fälligkeitszinsen. Für den Zahlungsverzug gelten die 

gesetzlichen Vorschriften. 

 

§ 6 Höhere Gewalt  

(1) Fälle höherer Gewalt, insbesondere, jedoch nicht abschließend, Aufruhr, 

Streik, Krieg, Flut, Aussperrung, Feuer, Epidemien, Pandemien, Seu-

chen, Beschlagnahme, Boykott, rechtliche oder behördliche Verfügun-

gen und Beschränkungen und sonstige, von außen kommende, 

unvorhersehbare, außergewöhnliche Ereignisse, die auch durch äu-

ßerste Sorgfalt nicht verhütet werden können und den Lieferanten betref-

fen, dessen Lieferpflichten unmöglich machen und nicht vom Lieferanten 

zu vertreten sind, verlängern die Lieferpflichten um die Dauer des Vorlie-

gens der Fälle oder Ereignisse, sofern der Lieferant seiner Lieferpflicht 

trotz zumutbarer Maßnahmen nicht nachkommen kann. 

(2) Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich von dieser Verzögerung 

schriftlich in Kenntnis zu setzen einschließlich einer Beschreibung des 

Grundes für das Ereignis, einer Abschätzung der Dauer der Verzögerung 

sowie einer Darlegung hinsichtlich der Abhilfemaßnahmen, die zur Wie-

deraufnahme der Leistung unternommen werden und etwaiger einstwei-

liger Zuteilungspläne des Lieferanten für die Lieferung der Ware während 

des Verzögerungszeitraums. 

(3) In Fällen des vorstehenden Abs. (1) sind wir berechtigt, nach Setzung 

einer angemessenen Frist vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutre-

ten. 

 

§ 7 Gewährleistung für Sachmängel, Eingangskontrolle, Qualitätssiche-

rung und Rüge 

(1) Die gesetzlichen Bestimmungen zu Sachmängeln finden Anwendung, 

soweit nachfolgend nichts Anderweitiges geregelt ist. 

(2) Nach den gesetzlichen Vorschriften haftet der Lieferant insbesondere 

dafür, dass die Ware bei Gefahrübergang auf uns die vereinbarte Be-

schaffenheit hat. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit gelten jeden-

falls diejenigen Produktbeschreibungen, die – insbesondere durch 

Bezeichnung oder Bezugnahme in unserer Bestellung – Gegenstand des 

jeweiligen Vertrages sind oder in gleicher Weise wie diese EKB in den 

Vertrag einbezogen wurden. Es macht dabei keinen Unterschied, ob die 

Produktbeschreibung von uns, vom Lieferanten oder vom Hersteller 

stammt. 

(3) Bei Waren mit digitalen Elementen oder sonstigen digitalen Inhalten 

schuldet der Lieferant die Bereitstellung und Aktualisierung der digitalen 

Inhalte jedenfalls insoweit, als sich dies aus einer Beschaffenheitsverein-

barung gem. vorstehend Abs. (2) oder sonstigen Produktbeschreibungen 

des Herstellers oder in seinem Auftrag, insbesondere im Internet, in der 

Werbung oder auf dem Warenetikett, ergibt. 

(4) Als Vereinbarung über die Beschaffenheit gelten darüber hinaus insbe-

sondere unsere Genehmigungen im Vorfeld gelieferter Proben, Muster, 

Beschreibungen oder anderer Beispiele von Waren sowie diejenigen 

Spezifikationen und Produktbeschreibungen, die – z. B. durch Bezeich-

nung oder Bezugnahme in unserer Bestellung – Gegenstand des Vertra-

ges sind. 

(5) Der Lieferant garantiert, dass die gelieferte Ware mangelfrei ist, insbe-

sondere die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit und Menge hat, die 

von uns geforderten Spezifikationen einhält und den zur Zeit der Liefe-

rung gebotenen Qualitäts- und Sicherheitsstandards entspricht. Ände-

rungen müssen wir vor der Lieferung der Ware zustimmen. 

(6) Zu einer Untersuchung der Ware oder besonderen Erkundigungen über 

etwaige Mängel sind wir bei Vertragsschluss nicht verpflichtet. Teilweise 

abweichend von § 442 Abs. (1) S. 2 BGB stehen uns Mängelansprüche 

daher uneingeschränkt auch dann zu, wenn uns der Mangel bei Ver-

tragsschluss infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist. 

(7) Für die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht gelten die ge-

setzlichen Vorschriften (§§ 377, 381 HGB) mit folgender Maßgabe: Un-

sere Untersuchungspflicht beschränkt sich auf Mängel, die bei unserer 

Wareneingangskontrolle unter äußerlicher Begutachtung einschließlich 

der Lieferpapiere offen zu Tage treten (z. B. Transportbeschädigungen, 

Falsch- und Minderlieferung) oder bei unserer Qualitätskontrolle im 

Stichprobenverfahren erkennbar sind. Soweit eine Abnahme vereinbart 

ist, besteht keine Untersuchungspflicht. Im Übrigen kommt es darauf an, 

inwieweit eine Untersuchung unter Berücksichtigung der Umstände des 

Einzelfalls nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist. Unsere 

Rügepflicht für später entdeckte Mängel bleibt unberührt. 

(8) Zur Nacherfüllung gehört auch der Ausbau der mangelhaften Ware und 

der erneute Einbau, sofern die Ware ihrer Art und ihrem Verwendungs-

zweck gemäß in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sa-

che angebracht wurde, bevor der Mangel offenbar wurde; unser 

gesetzlicher Anspruch auf Ersatz entsprechender Aufwendungen (Aus- 

und Einbaukosten) bleibt unberührt. Die zum Zwecke der Prüfung und 

Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, 

Wege-, Arbeits-, Materialkosten und Kosten für eine den üblichen Um-

fang übersteigende Eingangskontrolle sowie ggf. Aus- und Einbaukos-

ten, trägt der Lieferant auch dann, wenn sich herausstellt, dass 

tatsächlich kein Mangel vorlag. Unsere Schadensersatzhaftung bei un-

berechtigtem Mängelbeseitigungsverlangen bleibt unberührt; insoweit 

haften wir jedoch nur, wenn wir erkannt oder grob fahrlässig nicht erkannt 

haben, dass kein Mangel vorlag. 

(9) Unbeschadet unserer gesetzlichen Rechte gilt: Kommt der Lieferant sei-

ner Verpflichtung zur Nacherfüllung – nach unserer Wahl durch Beseiti-

gung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer 

mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) – innerhalb einer von uns gesetz-

ten, angemessenen Frist nicht nach, so können wir den Mangel selbst 

beseitigen und vom Lieferanten Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwen-



Allgemeine Einkaufsbedingungen der Rieber GmbH & Co. KG (10/2025) 

dungen bzw. einen entsprechenden Vorschuss verlangen. Ist die Nach-

erfüllung durch den Lieferanten fehlgeschlagen, bedarf es keiner Frist-

setzung. 

(10) In dringenden Fällen, wenn die sofortige Mängelbeseitigung durch ein 

besonderes Interesse unsererseits gerechtfertigt ist oder zu besorgen ist, 

dass die Mängelbeseitigung durch den Lieferanten Verzögerungen zur 

Folge haben würde, die uns die Erfüllung unserer Verpflichtungen ge-

genüber unseren Kunden erschweren würden, oder wenn die Mängelbe-

seitigung durch den Lieferanten höhere Kosten verursachen würde als 

die Mängelbeseitigung durch uns, sind wir berechtigt, auf Kosten des 

Lieferanten ohne seine vorherige Benachrichtigung im erforderlichen 

Umfang selbst oder durch Dritte eine notwendige Mängelbeseitigung o-

der Nachbesserung an der mangelhaften Lieferung oder Leistung durch-

zuführen oder durchführen zu lassen (Selbstvornahme). Wir sind in 

diesen Fällen auch berechtigt, uns mangelfreie Waren oder Leistungen 

bei Dritten zu beschaffen (Ersatzbeschaffung). Der Lieferant trägt die für 

die Selbstvornahme oder Ersatzbeschaffung erforderlichen Kosten. 

(11) Im Übrigen sind wir bei einem Sach- oder Rechtsmangel nach den ge-

setzlichen Vorschriften zur Minderung des Kaufpreises oder zum Rück-

tritt vom Vertrag berechtigt. Außerdem haben wir nach den gesetzlichen 

Vorschriften Anspruch auf Schadens- und Aufwendungsersatz. 

(12) Der Lieferant ist zu einer produktionsbegleitenden Qualitätskontrolle und 

zur Durchführung einer Warenausgangskontrolle verpflichtet und hat 

seine Lieferungen entsprechend umfassend auf ihre Qualität hin zu über-

prüfen. 

(13) Der Lieferant hat eine nach Art und Umfang geeignete, dem neuesten 

Stand der Technik entsprechende Qualitätssicherung durchzuführen und 

uns diese nach Aufforderung nachzuweisen. Der Lieferant wird mit uns, 

soweit wir dies für erforderlich halten, eine entsprechende Qualitätssi-

cherungsvereinbarung schließen. Der Lieferant erstellt angemessene 

Kontroll- und Prüfberichte, die sich auf die Auftragsproduktion beziehen, 

und bewahrt diese Unterlagen für einen Zeitraum von 10 (zehn) Jahren 

nach Erfüllung dieses Auftrages auf, sofern wir nichts anderes bestim-

men; er stellt uns diese Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung. Der 

Lieferant gewährt uns im erforderlichen Umfang und nach vorheriger Ab-

sprache Zutritt zu seinen Betriebsstätten zum Zwecke des Qualitätsau-

dits. 

(14) Wird ein Mangel der Lieferung erst nach Weiterverarbeitung oder Wei-

terlieferung der vom Lieferanten gelieferten Waren entdeckt, ist der Lie-

ferant verpflichtet, alle mit dem Austausch oder der Nachbesserung der 

mangelhaften Waren zusammenhängenden erforderlichen Kosten, ins-

besondere Prüf-, Transport-, Reise-, Arbeits- und Materialkosten zu tra-

gen. 

(15) Entstehen uns infolge der mangelhaften Lieferung des Vertragsgegen-

standes Kosten, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-, Einbau-, 

Ausbau- Materialkosten oder Kosten für eine den üblichen Umfang über-

steigende Eingangskontrolle, so hat der Lieferant diese Kosten zu tra-

gen. 

(16) Bei Zahlungsunfähigkeit, Verdacht der Zahlungsunfähigkeit oder Insol-

venz des Lieferanten sind wir berechtigt, eine angemessene Sicherheit, 

mindestens jedoch 10 % des vereinbarten Preises, bis zum Ablauf der 

Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche einzubehalten. 

(17) Der Lieferant tritt seine Gewährleistungsansprüche gegen seine Vorlie-

feranten an uns ab. Hiermit nehmen wir diese Abtretung an. Wir sind be-

rechtigt, diese Abtretung bei Insolvenz des Lieferanten offen zu legen. 

Außerdem sind wir berechtigt, für den zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

erfüllten Lieferumfang von den Bestellungen zurückzutreten. 

(18) Der Lieferant stellt uns gegenüber sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die 

auf einem Mangel aus dem Leistungsbereich des Lieferanten beruhen. 

Der Lieferant hat alle durch einen Mangel entstehenden Kosten ein-

schließlich etwaiger Rückrufkosten zu übernehmen. 

(19) Die Verjährungsfrist beträgt 36 Monate, gerechnet ab Gefahrübergang, 

soweit nicht die zwingenden Bestimmungen der §§ 438, 634a BGB ein-

greifen. Im Falle von Ersatzlieferungen beginnt die Sachmängelhaftungs-

frist für das ersetzte Teil von neuem. 

 

§ 8 Lieferantenregress 

(1) Unsere gesetzlich bestimmten Aufwendungs- und Regressansprüche in-

nerhalb einer Lieferkette (Lieferantenregress gem. §§ 478, 445a, 445b 

bzw. §§ 445c, 327 Abs. 5, 327u BGB) stehen uns neben den Mängelan-

sprüchen uneingeschränkt zu. Wir sind insbesondere berechtigt, genau 

die Art der Nacherfüllung (Nachbesserung oder Ersatzlieferung) vom Lie-

feranten zu verlangen, die wir unserem Abnehmer im Einzelfall schulden; 

bei Waren mit digitalen Elementen oder sonstigen digitalen Inhalten gilt 

dies auch im Hinblick auf die Bereitstellung erforderlicher Aktualisierun-

gen. Unser gesetzliches Wahlrecht (§ 439 Abs. 1 BGB) wird hierdurch 

nicht eingeschränkt. 

(2) Bevor wir einen von unserem Abnehmer geltend gemachten Mangelan-

spruch (einschließlich Aufwendungsersatz gem. §§ 445a Abs. 1, 439 

Abs. 2, 3, 6 S. 2, 475 Abs. 4 BGB) anerkennen oder erfüllen, werden wir 

den Lieferanten benachrichtigen und unter kurzer Darlegung des Sach-

verhalts um schriftliche Stellungnahme bitten. Erfolgt eine substantiierte 

Stellungnahme nicht innerhalb angemessener Frist und wird auch keine 

einvernehmliche Lösung herbeigeführt, so gilt der von uns tatsächlich 

gewährte Mangelanspruch als unserem Abnehmer geschuldet. Dem Lie-

feranten obliegt in diesem Fall der Gegenbeweis. 

(3) Unsere Ansprüche aus Lieferantenregress gelten auch dann, wenn die 

mangelhafte Ware durch uns, unseren Abnehmer oder einen Dritten, z. 

B. durch Einbau, Anbringung oder Installation, mit einem anderen Pro-

dukt verbunden oder in sonstiger Weise weiterverarbeitet wurde. 

 

§ 9 Verletzung von Schutzrechten 

(1) Der Lieferant haftet dafür, dass durch die Benutzung der Liefergegen-

stände Patente und andere Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden 

und frei von Rechten Dritter sind. Er stellt uns von allen Ansprüchen frei, 

die an uns oder unsere Abnehmer wegen Verletzung eines in- oder aus-

ländischen Schutzrechtes oder eines sonstigen Rechts gestellt werden 

und ersetzt uns alle Aufwendungen (u. a. Gerichts- und Anwaltskosten), 

die uns aus oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme mit einem 

Dritten notwendigerweise erwachsen. 

(2) Wenn der Verkauf und/oder die Nutzung der Liefergegenstände unter-

sagt bzw. nach unserer Beurteilung voraussichtlich untersagt wird, wird 

der Lieferant nach unserer Wahl und ausschließlich auf seine Kosten 

entweder uns das Recht verschaffen, die Ware auch weiterhin zu nutzen 

oder die Ware durch gleichwertige, fremde Schutzrechte nicht verlet-

zende Ware ersetzen oder die Ware so abändern, dass sie nicht länger 

fremde Schutzrechte verletzt oder die Ware entfernen und den Kaufpreis 

einschließlich der Trans-port-, Einbau-, Ausbau- und sonstiger damit ver-

bundener Kosten erstatten. 

 

§ 10 Haftung, Produkthaftung, Freistellung, Haftpflichtversicherungs-

pflicht 

(1) Für den Fall, dass wir aufgrund Produkthaftung in Anspruch genommen 

werden, ist der Lieferant verpflichtet, uns von derartigen Ansprüchen frei 

zu stellen, sofern und soweit der Schaden durch einen Fehler des vom 

Lieferanten gelieferten Vertragsgegenstandes verursacht worden ist. In 

den Fällen verschuldensabhängiger Haftung gilt dies jedoch nur dann, 

wenn den Lieferanten ein Verschulden trifft. Sofern die Schadensursa-

che im Verantwortungsbereich des Lieferanten liegt, muss er nachwei-

sen, dass ihn kein Verschulden trifft. 

(2) Der Lieferant übernimmt in den Fällen des vorstehenden Abs. (1) alle 

Kosten und Aufwendungen einschließlich der Kosten einer etwaigen 

Rechtsverfolgung. 

(3) Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

(4) Vor einer Rückrufaktion, die ganz oder teilweise Folge eines Mangels 

des vom Lieferanten gelieferten Vertragsgegenstandes ist, werden wir 

den Lieferanten unterrichten, ihm die Möglichkeit zur Mitwirkung geben 

und uns mit ihm über eine effiziente Durchführung austauschen, es sei 

denn, die Unterrichtung oder Beteiligung des Lieferanten ist wegen be-

sonderer Eilbedürftigkeit nicht möglich. Soweit eine Rückrufaktion Folge 

eines Mangels des vom Lieferanten gelieferten Vertragsgegenstandes 

ist, trägt der Lieferant die Kosten der Rückrufaktion. 

(5) Der Lieferant hat zur Absicherung seiner Verpflichtungen aus dem Lie-

ferverhältnis zu uns eine Betriebshaftpflicht- und Produkthaftpflichtversi-

cherung einschließlich Rückrufrisikos in ausreichender Höhe mit einer 

Deckungssumme von mindestens 3 Mio. € pro Personenschaden/Sach-

schaden abzuschließen und auf seine Kosten kontinuierlich und mindes-

tens 3 Jahre über die Lieferung hinaus aufrecht zu erhalten. Der Lieferant 

hat uns auf Aufforderung den Abschluss und das Bestehen einer solchen 

Versicherung schriftlich nachzuweisen. Weitergehende Schadenersatz-

ansprüche unsererseits bleiben hiervon unberührt. 

 

§ 11 Rücktritts- und Kündigungsrechte 

(1) Wir sind über die gesetzlichen Rücktrittsrechte hinaus zum Rücktritt vom 

Vertrag berechtigt, wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermö-

gensverhältnisse des Lieferanten eintritt oder einzutreten droht und hier-

durch die Erfüllung einer Lieferverpflichtung gegenüber uns gefährdet ist. 

(2) Wir sind weiter zum Rücktritt vom Vertrags berechtigt, wenn 

a) beim Lieferanten der Tatbestand der Zahlungsunfähigkeit eintritt, 
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b) der Lieferant seine Zahlungen einstellt,  

c) beim Lieferant der Tatbestand der drohenden Zahlungsunfähigkeit 

gemäß § 18 InsO eintritt oder sich eine Überschuldung des Liefe-

ranten abzeichnet, 

d) vom Lieferanten über das Vermögen oder den Betrieb des Lieferan-

ten die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder eines vergleichba-

ren Verfahrens zur Schuldenbereinigung beantragt wird oder 

e) wenn die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen 

des Lieferanten mangels Masse abgewiesen wird. 

(3) Bei Vorliegen eines Dauerschuldverhältnisses finden die die vorstehen-

den Abs. (1) und (2) analog mit der Maßgabe Anwendung, dass anstelle 

des Rücktrittsrechts ein außerordentliches fristloses Kündigungsrecht 

tritt. 

(4) Hat der Lieferant eine Teilleistung bewirkt, so sind wir zum Rücktritt vom 

ganzen Vertrag nur berechtigt, wenn wir an der Teilleistung kein Inte-

resse haben. 

(5) Sofern wir aufgrund der vorstehenden vertraglichen Rücktritts- bzw. Kün-

digungsrechte vom Vertrag zurücktreten oder ihn kündigen, hat der Lie-

ferant die uns hierdurch entstehenden Schäden zu ersetzen, es sei denn, 

er hat die Entstehung der Rücktritts- bzw. Kündigungsrechte nicht zu ver-

treten. 

(6) Gesetzliche Rechte und Ansprüche werden durch die in diesem § 10 ent-

haltenen Regelungen nicht eingeschränkt. 

 

§ 12 Ausführung von Arbeiten 

Personen, die in Erfüllung des Vertrages Arbeiten auf unserem Werkgelände 

ausführen, haben die Bestimmungen der jeweiligen Betriebsordnung zu be-

achten. Die Haftung für Unfälle, die diesen Personen auf dem Werkgelände 

zustoßen, ist ausgeschlossen, soweit diese nicht durch vorsätzliche oder grob 

fahrlässige Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungs-

gehilfen verursacht wurde. 

 

§ 13 Beistellung 

(1) Von uns gegen Bezahlung oder kostenlos beigestellte Stoffe, Teile, Be-

hälter, Werkzeuge und Spezialverpackungen („Beistellungen“) bleiben 

unser Eigentum. Diese dürfen nur bestimmungsgemäß verwendet wer-

den. Die Verarbeitung und der Zusammenbau der Beistellungen erfolgen 

für uns.  

(2) Es besteht Einvernehmen, dass wir im Verhältnis des Wertes der Bei-

stellungen zum Wert des Gesamterzeugnisses Miteigentümer an den un-

ter Verwendung unserer Stoffe und Teile hergestellten Erzeugnissen 

sind, die insoweit vom Lieferanten für uns verwahrt werden. Wir behalten 

uns das Miteigentum an den unter Verwendung unserer Beistellung her-

gestellten Erzeugnissen bis zur vollständigen Erfüllung unserer durch die 

Beistellung entstandenen Ansprüche vor.  

(3) Der Lieferer ist verpflichtet, die in unserem Eigentum stehenden Materi-

alien pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf 

eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser-, und Diebstahlsschäden ausrei-

chend zum Neuwert zu versichern. 

 

§ 14 Geheimhaltung und Datenschutz 

(1) Der Lieferant verpflichtet sich, sämtliche von uns im Rahmen eines Auf-

trags zugänglich gemachten geschäftlichen und technischen Informatio-

nen einschließlich Produktspezifikationen und aller vom Lieferanten für 

uns im Zusammenhang mit einem Auftrag angefertigten Unterlagen und 

personenbezogenen Daten (nachfolgend „Vertrauliche Informationen“ 

genannt) geheim zu halten, diese lediglich zum Zwecke der Ausführung 

des Auftrags zu verwenden und diese nicht gegenüber Dritten zu offen-

baren. Ohne unsere vorherige schriftliche Einwilligung dürfen Vertrauli-

che Informationen nicht vervielfältigt, gewerbsmäßig verwendet oder 

Dritten zugänglich gemacht werden. 

(2) Der Lieferant darf Vertrauliche Informationen, auch im eigenen Betrieb, 

nur solchen Personen zur Verfügung stellen, die für die Ausführung des 

Auftrags notwendigerweise herangezogen werden müssen und die der 

Lieferant ebenfalls zur Geheimhaltung verpflichtet hat. Der Lieferant ver-

pflichtet sich, diesem Personenkreis entsprechende Geheimhaltungs-

pflichten aufzuerlegen, die auch nach Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses fortgelten, soweit dies nicht schon geschehen ist. Er 

wird darüber hinaus auch alle angemessenen Vorkehrungen treffen, um 

zu verhindern, dass Dritte Zugriff auf die Arbeitsergebnisse oder die von 

uns erlangten Vertraulichen Informationen nehmen. Der Lieferant haftet 

für jede Verletzung der Geheimhaltungsverpflichtungen durch einen Drit-

ten, dem er Vertrauliche Informationen zugänglich gemacht hat. 

(3) Die Pflichten gemäß § 14 Absatz (1) und Absatz (2) gelten nicht, soweit 

Vertrauliche Informationen nachweislich allgemein bekannt sind, ohne 

Verschulden des Lieferanten allgemein bekannt werden, rechtmäßig von 

einem Dritten erlangt werden oder dem Lieferanten bereits bekannt wa-

ren.  

(4) Werbung mit der Geschäftsverbindung zu uns und sonstige Äußerungen 

gegenüber der Öffentlichkeit oder Behörden bezüglich dieser Geschäfts-

verbindung sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung gestattet, 

es sei denn, dass diese Äußerungen aufgrund zwingender rechtlicher 

Vorschriften geboten sind. 

(5) Die Geheimhaltungsverpflichtung nach diesem § 14 gilt auch nach Be-

endigung der Liefer- oder Geschäftsbeziehung vorbehaltlich des nach-

folgenden Satz 2 für die Dauer von 5 Jahren fort. Sofern es sich bei den 

Vertraulichen Informationen um ein Geschäftsgeheimnis handelt, ist die 

Geheimhaltungspflicht zeitlich unbegrenzt. Die vorstehende Geheimhal-

tungspflicht gilt entsprechend für die in vorstehend in Absatz (1) genann-

ten, im Rahmen einer Vertragsanbahnung erhaltenen Unterlagen, wenn 

ein Vertrag nicht zustande kommt, mit der Maßgabe, dass die Geheim-

haltungspflicht beginnt, wenn feststeht, dass die Vertragsverhandlungen 

gescheitert sind. 

(6) Unverzüglich nach Beendigung der Liefer- und Geschäftsbeziehung oder 

auf jederzeitige Anforderung von uns ist der Lieferant verpflichtet, sämt-

liche von uns empfangenen Vertraulichen Informationen, gleich, ob in 

Schriftform oder nicht, und alle Kopien hiervon an uns zurückzugeben 

oder, sofern eine Rückgabe nicht möglich ist, diese zu löschen.  

(7) Der Lieferant stellt sicher, dass alle Personen, die im Rahmen der Liefer- 

und Geschäftsbeziehung mit der Vertragserfüllung betraut sind, die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Datenschutz beachten. 

 

§ 15 Software 

An Software, die zum Produktlieferumfang gehört, einschließlich ihrer Doku-

mentation, haben wir das Recht zur Nutzung im gesetzlich zulässigen Um-

fang (§§ 69a ff. UrhG), das Recht zur Nutzung mit den vereinbarten 

Leistungsmerkmalen und in dem für eine vertragsgemäße Verwendung des 

Produkts erforderlichen Umfang. Wir dürfen auch ohne ausdrückliche Verein-

barung eine Sicherungskopie erstellen.  

 

§ 16 Compliance 

Der Lieferant verpflichtet sich zur Einhaltung unseres jeweils geltenden Code 

of Conducts, der unter https://rieber.de abrufbar ist. Bei Verstößen gegen die 

Regelungen in unserem Code of Conduct behalten wir uns das Recht vor, 

von bestehenden Verträgen zurückzutreten oder diese fristlos zu kündigen. 

 

§ 17 Übertragung von Rechten 

Ohne unsere schriftliche Zustimmung darf der mit uns abgeschlossene Ver-

trag weder ganz noch teilweise auf Dritte übertragen werden. Forderungen 

gegen uns können nur mit unserer schriftlichen Zustimmung abgetreten wer-

den. Dies gilt nicht, sofern das Rechtsgeschäft, das die Forderung begründet 

hat, für beide Teile ein Handelsgeschäft ist oder es sich beim Lieferanten um 

eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen handelt. 

 

§ 18 Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl 

(1) Erfüllungsort für alle Lieferungen und Leistungen ist Reutlingen, 

Deutschland.  

(2) Ist der Lieferant Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen 

Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist der Erfül-

lungsort ausschließlicher Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den 

Lieferanten auch an seinem Sitz zu verklagen. 

(3) Für alle Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien gilt ausschließlich 

deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) und des 

Internationalen Privatrechts. 

 

§ 19 Schlussbestimmungen 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser EKB rechtsunwirksam sein oder wer-

den, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht beein-

trächtigt.

 

Stand: 23.10.2025 


